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Einführung .

Indem die Direction das beifolgende Regulativ zur

Kenntniß des Publikums bringt , beehrt ſich dieſelbe im Nach⸗

ſtehenden die Geſichtspunkte klar zu legen , welche bei Auf⸗

ſtellung deſſelben maßgebend geweſen ſind.

Schon in dem im Juli 2. C. erlaſſenen Aufruf hat die

Seewarte erklärt , daß ihre , lediglich dem Nutzen der Schiff⸗

fahrt gewidmete Thätigkeit hauptſächlich bedingt iſt durch die

thatkräftige Mitwirkung und Unterſtützung von Seiten prak⸗

tiſcher Seeleute . Ihr oberſtes Prineip muß demnach das der

Leiſtung und Gegenleiſtung ſein . Demgemäß wird die See⸗

warte allen Denen , die ſich an ihren wiſſenſchaftlichen Arbeiten

betheiligen und ihre Zwecke fördern , jegliche Unterſtützung durch

Rath und That , ſei es durch Unterſuchung ihrer Schiffe auf die

Deviatiousverhüältniſſe , durch Prüfung und Adjuſtirung der von

den Schiffern benutzten oder käuflich neu zu erwerbenden Inſtru⸗

mente , durch Beſprechung der von den Kapitainen einzuſchlagen⸗
den Routen ꝛc. uneutgeltlich und mit der größten Bereitwilligkeit

beizuſtehen haben und denſelben die Bibliothek , welche alle neue⸗

ſten Erſcheinungen auf dem Gebiete der nautiſchen und meteoro⸗

logiſchen Literatur enthalten wird , zur Benutzung freiſtellen .

Das nautiſche Publikum , welches die Seewarte in ihren

Arbeiten unterſtützt , hat die erſten Auſprüche auf Gegen⸗

leiſtungen von Seiten der Seewarte , und demgemäß ſieht ſich

dieſelbe , um in vollem Maaße dieſem ihre Thätigkeit widmen

zu können , genöthigt , vom übrigen Publikum , dem ſie , ſoweit

Zeit und Umſtäude es geſtatten , gern dienſtbar ſein wird ,

für ihre Leiſtungen eine Gebühr zu fordern , deren Höhe bei⸗

folgendes Regulativ normirt .

Hamburg , 18 . Januar 1876 .

Die Direckion der Heewarke.
Dr . Neumayer .
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Regulativ .

8 1.

Es ſteht Jedermann frei , nautiſche und meteorologiſche

Juſtrumente , welche der Schiffahrt oder auch anderen wiſſen⸗

ſchaftlichen Zwecken dienen ſollen , der Seewarte zur Prüfung

einzuſenden .

§ 2.

Die Prüfung geſchieht in der Abtheilung II . nach den

dafür beſtimmten Normalinſtrumenten und mit Hülfe geeig⸗

neter Vorkehrungen im magnetiſchen Obſervatorium und auf

dem Dache des Seemannshauſes . Nach geſchehener Prüfung

wird dem Einſender ein von der Direction unterzeichnetes

und mit dem Dienſtſiegel der Seewarte verſehenes Atteſt über

die Brauchbarkeit und die ermittelten Fehler des Inſtruments

ausgeſtellt . Die Inſtrumente müſſen nach geſchehener Anzeige

gegen Rückgabe des Empfangſcheines wieder abgeholt werden .

8 3.

Für die Prüfung der verſchiedenen Inſtrumente werden

folgende Gebühren entrichtet : N

Für einen Sextanten , Theodoliten oder ſonſtiges

Winkelmeßinſtrum ent . 3,00 Mark

Für ein Queckſilberbarometer rr . 200

Für ein Aneroidbarome ten 1700 .

Für ein Thermometer , mit dem feine Beſtim⸗

mungen gemacht werden ſollen 1,00

Für ein Thermometer , bei dem eine Fehlerbeſtim⸗

mung für 3 Punkte genüge . e

Für die Prüfung eines Compaſſes 1
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§ 4.

Kapitaiue und Steuerleute , beziehungsweiſe Deutſche

Schiffe , welche die wiſſenſchaftlichen Arbeiten der Seewarte

fördern , namentlich ein Wetterbuch für dieſelbe führen , oder

auch fremde Schiffe , welche für ein ähnliches auswärtiges

Inſtitut arbeiten , ſind von jeglicher Gebührenentrichtung

für Prüfung und Adjuſtirung von Inſtrumenten aus⸗

genommen .

§ 5 .

Devigtionsbeſtimmungen und eventuelle Compenſation
der Compaſſe an Bord eiſerner Schiffe werden von der See⸗

warte auf Anſuchen der Schiffsbaumeiſter , Rheder oder Kapi⸗

taine der betreffenden Schiffe von der Centralſtelle oder den

Agenturen gegen eine Gebühr von 20 Mark pro Tag vor⸗

genommen ; jedoch nur daun , wenn die Compaſſe , den Au⸗

ordnungen des betreffenden Beamten gemäß , nach den von

der Seewarte vertretenen Principien aufgeſtellt ſind und die

Compaſſe ſelbſt in gutem , brauchbarem Zuſtande ſich befinden .



§6 .

Die directen Auslagen des Inſtituts für Beſchaffung
von Compenſationsmagneten u. ſ. w. ſind von dem betreffen⸗

den Schiffe zu erſetzen .

Macht die Ausführung der in Rede ſtehenden Arbeiten

eine Reiſe eines Beamten der Seewarte erforderlich , ſo ſind

demſelben Reiſekoſten und Diäten nach demſelben Satze zu

zahlen , nach welchem derſelbe bei der Seewarte liquidiren
würde .

Die Erſtattung der Reiſekoſten , Diäten , Auslagen und

Gebühren ſeitens der Rheder , Kapitaine und Schiffsbaumeiſter

erfolgt ſtets direct an die Kaſſe der Seewarte .

— — ̃ — —

8 7.

Jede Rathertheilung an Rheder , Schiffsbaumeiſter , Mecha⸗

niker und Kapitaine über Behandlung und Adjuſtirung von

Inſtrumenten , zweckmäßige Aufſtellung der Compaſſe an Bord

von Schiffen u. f. w. , ſei es ſchriftlich oder mündlich , erfolgt

ſtets unentgeltlich .
Der Schriftwechſel iſt portopflichtig ; die Koſten deſſelben

fallen dem Rath⸗Einholer zur Laſt.
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